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RS OGH 1984/4/26 6Ob577/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1984

Norm

ABGB §577

ABGB §713

ABGB §717

Rechtssatz

Ersetzt der Erblasser die Jahreszahl des Testamentsdatums durch eine spätere, liegt darin kein formwirksamer neuer

Testierakt und auch kein schlüssiger Widerruf eines anders früheren Testaments.

Entscheidungstexte

6 Ob 577/83
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